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Vereinigung schweizerischer Bibliothekare

Association des brbliothecaires suisses

Nadhrichten — Nowvelles

Neue Folge No 22 12. Januar 1932
REDAKTION: Dr. M. GODET, Schweiz. Landesbibliothek, BERN

Zur Ausfchreibung der Direkrorenstelle der
Ziircher Zentralbibliothet

Am 26. November erschien in den wichtigsten Tagesblittern
der Schweiz ein Inserat, das den Ricktritt des bisherigen Direktors
der Zentralbibliothek Ziirich als bevorstehend ankiindigte und die
Stelle zur 6ffentlichen Bewerbung ausschrieb. Die Anzeige wurde
in unsern Nachrichten (N.F. No. 21) wortgetreu wiedergegeben.
Mit groflem Bedauern haben die Bibliothekare unseres Landes
vernehmen miissen, dafl Hermann Escher, das anerkannte und
verehrte Haupt der nationalen Berufsgemeinschaft, sein Lebens-
werk andern Hinden tiberantworten mochte. Wir konnen hier nur
der Hoffnung Raum geben, dafl dieser Entschluf} nicht einen Ab-
schlufl bedeute, sondern lediglich eine Umleitung auf ein freieres,
von den Zufilligkeiten des dienstlichen Alltags unabhingiges
Geleise in gleicher Richtung. Wir erwarten daher von dem
Scheidenden, der wie keiner unter uns die Entwicklung des
schweizerischen Bibliothekswesens der neuesten Zeit erlebt, gelei-
tet, geschildert und seine Sammlung mit intuitivem Blick fiir
kiinftige Anforderungen zielbewufit zu rationellster Leistungs-
fahigkeit ausgebaut hat, noch manch ein vorwirtsweisendes Wort.
Die Gabe Hermann Eschers, disparate Krifte zusammenzufassen,
und in klarer Regelung zu einheitlicher Wirkung zu bringen,
reicht weit liber Zirich hinaus, und wenn unsere bedeutenderen
Biichereien trotz allen foderativ-staatlichen Hemmnissen als Ge-
samtorganisation von verhidltnismifliig hoher Geschlossenheit dem
in- und auslindischen Beniitzer gegeniibertreten, so ist dieser
Erfolg zu gutem Teil der weisen Mitarbeit des ersten Direktors
der Ziircher Zentralbibliothek zu verdanken. Ziirich wurde fiir
Fragen organisatorischer Natur das schweizerische Delphi, wo
viele unserer Berufsgenossen fiir kiirzere oder lingere Zeit hin-
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wanderten, um Ratschlag und Ristzeug fir ihre Tatigkeit zu
holen und zu finden. '

Man mufite wohl annehmen, daf} diese Tatsachen und damit die
Voraussetzungen und der Umfang bibliothekarischer Arbeit der
Aufsichtsbehérde eines solchen Instituts besonders eindriicklich
bekannt seien. Und nun erfolgt ausgerechnet von Ziirich aus unter
amtlichem Stempel eine Ausschreibung, die der schweizerischen
Offentlichkeit den Gedanken nahe legt, fiir die Fiihrung einer
der dltesten und umfangreichsten wissenschaftlichen Bibliotheken
unseres Landes sei weder akademische noch bibliothekarische
Schulung unbedingtes Erfordernis, es sei sogar moglich den Direk-
torenposten einem nicht bibliothekarischen Bewerber im Neben-
amte zu tberlassen, sofern der Nachweis organisatorischen Talen-
tes und weiten geistigen Horizontes erbracht werde.

In schweizerischen Fachkreisen hat diese merkwiirdige Auffas-
sung das lebhafteste Befremden ausgeldst. Wir wissen ja nur zu
genau, dafl die Offentlichkeit im allgemeinen oberflichlich und
schief tber unsern Beruf urteilt. Tief bedauerlich ist jedoch, daf}
eine Behorde, die iiber Wert und Wesen eines ihrer Fiirsorge
anvertrauten wissenschaftlichen Instituts orientiert sein sollte, in
dasselbe Horn stofit und damit der irrigen Meinung Vorschub
leistet, der Bibliothekar stehe auflerhalb jener Berufe, die fiir ihre
Austibung besonderer Vorbildung und Erfahrung bediirfen. Dem
Ansehen des schweizerischen Bibliothekarstandes ist durch die
ungliickliche Fassung dieses Inserates kein Dienst erwiesen worden.

Man wird mit der Annahme kaum fehl gehen, daf} bei der
Beschlufifassung tber Qualifikation und eventuelle Stellung des
neuen Direktors der Kommission eine Regelung vorgeschwebt
haben mag, wie sie an Bibliotheken grofiten Formates, z. B. an
der Preussischen Staatsbibliothek oder an der Bibliothéque natio-
nale iblich ist. Dort kommt es tatsichlich vor, dafl an leitender
Stelle Minner stehen, die keine bibliothekarische Ausbildung be-
sitzen und ihrer Aufgabe nebenamtlich geniigen. Diesen General-
direktoren jedoch, deren Titigkeit mehr reprisentativer Natur
ist, unterstehen eine Anzahl Direktoren und Abteilungsdirektoren,
die den normalen Berufsweg abgeschritten haben, ihr Gebiet
griindlich beherrschen und den Leiter in allen Anordnungen fach-
minnisch beraten. In unsern unvergleichlich bescheideneren Ver-
haltnissen wire eine derartige Losung nicht nur unwirtschaftlich,
sondern geradezu deprimierend fiir jene Mitarbeiter, die in jahre-
langer Vorbildung und Praxis mit ithren Pflichten vertraut wurden
und ihre Anstalt griindlich kennen gelernt haben. Wenn Ziirich
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die Bahn betritt, die es in seinem Inserat skizzierte, so muf} uns
tiir die Heranziehung eines tiichtigen bibliothekarischen Nachwuch-
ses bange werden. Denn jeder Akademiker wird sich “doppelt
vorsehen, bevor er einen Beruf ergreift, der sogar dem Besten
unter Umstinden die hochste Sprosse vorenthilt. Bedeutet es
tir eine Bibliothek, die auf eine jahrhundertalte Existenz zuriick-
blickt, und deren Verwaltung und véllige Dienstbarmachung
naturgemill an die Tradition gebunden ist, bereits einen gewissen
Nachteil, wenn ein ortsfremder aber immerhin bibliothekarisch
erfahrener Beamter an ihre Spitze gestellt wird, um wieviel mehr
muf} sich dieser Nachteil vergrébern, wenn dem Leiter Kenntnisse
und Technik des Fachs fehlen, und wenn er in den geringfiigig-
sten Dingen dem personlichen Gutfinden seiner nicht-verantwort-
lichen Untergebenen ausgeliefert ist.

Die Zircher Kommission kann jedoch fiir thr Verhalten neben
dem auslindischen Beispiel noch andere, niher liegende Griinde
geltend machen. Der Vorsitzende unserer Veleimgung, Prof. Dr.
G. Binz, streifte bereits im Jahresbericht 1929/30 einige #hnliche
Vorkommnisse, die sich innerhalb unserer Landesgrenzen abge-
spielt haben. Im Zusammenhang damit umschrieb er unter allge-
meiner Zustimmung die Gesichtspunkte, die bei der Wahl von
Bibliotheksleitern den Ausschlag geben sollten. Im Dezember 1930
wurden diese Erwigungen in Gestalt eines Rundschreibens allen
kantonalen und stddtischen Erziehungs- und Bibliotheksbehdrden
tbermittelt. Auf dieses Vorgehen berief sich eine Anzahl Biblio-
thekare, als sie sofort nach Erscheinen des Inserats den Vorstand
der VSB ersuchten, die Zircher Bibliothekskommission in gezie-
mender Weise tiber unsern Standpunkt aufzukliren. Der Vorstand
zogerte nicht, diesem durchaus berechtigten Begehren Folge zu
leisten und cenehmwte m seiner Sitzung vom 3. Dezember ein
Schreiben an den Herrn Prasidenten del Bibliothekskommission,
worin unter Verme1dung jeder persénhchen Betrachtung der
Sachlage die Angelegenheit von der rein beruflichen Seite aus
erdortert wurde. Im Anschlufl an diesen Schritt und um eventuellen
Mifideutungen von vornherein zu begegnen, fand spiter eine
Unterredung zwischen dem Prisidenten der Bibliothekskommission
und unserem Vorsitzenden statt. Wir wiirden uns freuen, wenn
die Kommission der Zentralbibliothek den Darlegungen unseres
Vorstandes Gehor schenken und von einer Besetzung det Direk-
torenstelle in dem von ihr angedeuteten und von uns aus sach-
lichen Motiven bekimpften Sinne Umgang nehmen wollte. Moge
der Schaden, der unserm Ansehen und unserm Werk zugefiigt
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wurde, und der infolge der weiten Verbreitung des Inserates
doppelt schmerzlich ist, einigermaflen gut gemacht werden durch
eine Entscheidung, die nicht allein unsern Interessen entgegen
kommt, sondern gleichzeitig auch die Wiirde und die ruhige und
gesunde Fortfihrung der Schopfung Hermann Eschers gewihr-
leistet.

Karl Schwarber, Basel.

Stadtbibliorhet Biel

Durch Volksabstimmung vom 6. Dezember wurde in Biel die Erstel-
lung eines neuen Post- und Bibliothekgebdudes am Neumarkiplatz be-
schlossen. Im ersten Stock des Neubaus wird die Stadtbibliothek fiir ihre
beiden Abteilungen (Bildungs- und Unterhaltungsliteratur) samt Lesesaal
in zentraler Lage ein einfaches, aber gerdumiges und erweiterungstédhiges
Heim erhalten. Das Resultat der Abstimmung ist um so erfreulicher, als
gegen den neuen Standort der Post eine heftige Opposition sich geltend
machte; trotzdem ist im Abstimmungskampf von keiner Seite die Wiinsch-
barkeit einer bessern Unterkunft fiir die Ribliothek beanstandet oder auch
nur in Frage gestellt worden.

Grratisabgabe von Biichern

Aus ziircher. Privatbesitz konnen folgende Werke geschenkweise abge-
geben werden:
Grimm: Worterbuch ... (Das Werk ist fortzufithren; die Forsetzung ist
vom bisherigen Lieferanten zu beziehen.)
Littré: Dictionnaire de la langue frang. (m. Suppl. v. 1886). 5 Bde.
Dictionnaire de I'Académie frang¢. 7. Aufl. 1884. 2 Bde.
Hatzfeld u. Darmesteter: Dictionnaire gén. de la langue frang. 2 Bde.
Century dictionary, the. 7 Bde.
Cambridge modern history, the. 14 Bde.
Cambridge history of Engl. literature, the. 10 Bde.
Porto zu Lasten des Empfangers.

Anmeldungen an die Zentraibibliothek Ziirich.



	Zur Ausschreibung der Direktorenstelle der Zürcher Zentralbibliothek

